
der Konferenz Horsi scher lini verci tat .nprasxd ent.cn am TO. /l 1 «Dez. 
im Kloster Arnsburg/Lieh •

Toi 1 nehmen:

TU Darmstadt: Böhme, V/jlke, Seidl er 
Universität Frankfurt: Krupp, Müller, Rie.hn
Universität Gienen: Heimberg, Ringleb, Wolf (bis 18.30 Uhr),

Kübel
GH Kassel: von Y.’ei racker, Sauer, Klein, Hasenritter 
Universität Harburg: Zingel (Vorsitzern!er), von Bredcw, Neurath

Ewald, Busch, Gründahl (Protokollführer) 
Kultusministerium: Franc!:, Bunge

Zelt:

Freitag,
Samstag,

15.00
9.00

22.00 Uhr
12.00 Uhr

Ta/resordnumr:

1. Nominierung für die Arbeitsgruppe Geisteswissenschaften

2. Anpassung des 'Landesrechte (HHG und HUG) an das RRG

TOP 1.: Nominierung für die Arbeitsgruppe Geisteswissenschaften

Als Mitglieder für die Arbeitsgruppe Geisteswissenschaften 

nominiert die KHU auf Vorschlag der Hochschulen die folgenden 

Vertreter:.

- Gruppe Hochscl'.u] 1 ehrer - _
P

Prof. Br. Freudenberg, FB Allgemeine und Germanistische ^

' Linguistik und Phiidlogie

- Univ. Marburg -

Prof. Dr. Moraw, FB Geschichtswissenschaften

- Univ. Gießen —

Prof. Dr. Schlosser, FB Neuere Philologie

- Univ.- Frankfurt -



Prof. Dr. Schulze, OK Sprache- und Literatur - GH Kassel -

sowie den von der TH Dariostadt nicht vorgeschlagenen 

iProf. Dr. von Areti.n, FD Gesell Schafts- und Geschichtswissen

schaften - TH Darmstadt -

Gruppo wissenscliaft.H < ■  he Mlturbeltor

Herr Schwabental, FD Geschichtswissenschaften

Dr. Rück,

- Univ. Frankfurt -

FD Geschi chtswissenschaf ten

- Univ. Gießen -

w' — Gruppe Studenten
m p  •
^  stud. phil. J. Burger, Lehramtsstudent (Politik, Geschichte,

Geographie), Marburg, Hofstatt 1 a

^  Da der KlllJ aus den Universitäten nur ein Student benannt worden 

war, hielt sie es für richtig, durch den infolgedessen verfüg

baren Sitz die Beteiligung der wissenschaftlichen Mitarbeiter 

zu verstärken.

Nach Auskunft von Herrn Dunge, werden als Vertreter des

Kultusministeriums Mitglieder der Arbeitsgruppe sein:
# - .

Herr Jeuthe (Schulabteilung)

Herr Lettmann (Huchschulentwicklungsabteilung

Herr Prof. Dr. Gehler (Hochschulentwicklungsabteilung).

l/ /i
Z. L

6 ^ -



TOP?.: Anpassung des Landesrechte (Hl IG und HUG) an dus HRG

Nach Mitteilung von Herrn Franck beabsichtigt HKH, in dor 2.Jahres- 

hüD fte den 1. Entwurf eines Anpussimgsgosetzes vorzulegen.

Es wird erörtert, ob die Anpassung an das HHG zum Anlaß 

genommen werden sollte, die Hessischen Hochnchulgosetze 

in einem Gesetz zusmnmenzuiassen, Es ergibt sich, daß es

auf der 

bisheri 

gesetzo

Hochschulsoite für zweckmäßiger gehalten wird, die 

ge Trennung in Allgemeines Hochschulgesetz und Spezial- 

für die verschiedenen Hochschultypen boizubehalten.

i

Sodann wird diskutiert, ob im Interesse der ßundcseinheitlich- 

keit der Geseizeswörtlaut des HRG auch dort :Ln das Landesrecht 

übernommen werden sollte, wo inhaltliche Übereinstimmung be

steht. Dies wird schon deswegen nicht als angebracht ange

sehen, weil der Text des HRG auslegungsfähig sei und.deswegen 

die Übernahme dieses Textes die Einheitlichkeit nicht sichern 

könne. Ausgangspunkt für die Anpassung sollten die Formulierungen 

der geltenden hessischen Gesetze selu, mit denen man in den 

Hochschulen vertraut ist. Herr Franclc teilt mit, daß in der

Kultusministerkonferenz Vorarbeiten eingeleitet worden seien 

mit dem Ziele, in bezug auf wichtige Komplexe (insbesondere 

Zusammensetzung und Verfahren der Studienreformkommissionen, 

Gestaltung' der Prüfungsordnungen und Studienordnungen, Regel-'- 

studienzeit, Personalstruktur) ein Auseinanderfallen der ' 

Ländergesetze zu verhindern.

Was den Umfang der Anpassung betrifft, so ergibt sich die Auf-- 

fassung, daß die geltenden hessischen Regelungen nicht vdn
»

Grund auf überprüft werden sollten, sondern dass gegenwärtig* 

Beschränkung geübt worden solle auf die Gegenstände, in denen 

Anpassung rechtlich zwingend geboten oder Gesetzasanderung 

aus Sachgründen unbedingt notwendig ist (Minimal-Konsens)*

Bei der folgenden Diskussion von Einz> Ipunkten sind Beratungs

grundlage dio Vorlagen der Hoohschulrechtsrefcrenten der 

Universitäten.

- U -



Alle Teilnehmer gehen davon nur, dal der Landeshöchschulver b;y»u 

nicht wiederaul*] eben kann. Ls wird dj okuliert, ob ein gemein

samen Organ der hossi schon Hochschulen - sei ca als Konferenz 

der Hochsehullei ter, sei es unter Hinzuziehung von Gruppen- j 
Vertretern - mit eigenständigen rechtlichen Kompetenzen 

wünschenswert ist. Das Ergebnis ist negativ, vor allem des- j 

wegen, weil die Kompetonzausetottung dieses Organs kaum 

zu hasten des Staates, sondern zu Laster der einzelnen Hoch

schulen gehen würde; die Einführung einer solchen Ebene würde. 

somit fordern, dm^die Ilochscbulleiter der eigenen Hochschule 

gegenüber entfremdet:'werden. ' ' ;

Die Teilnehmer hoigeh dazu, grundsätziich der lockeren Rooperntio; 

nach dem bisherigen Modell der KHU - evtl., mit Rücksicht auf 

§ 60 HRG, untor Kompetenzzuweisung hinsichtlich einzelner Gegen

stände—den Vorzug zu geben. I)a dieser Komplex alle Hochschulen 

gemeinsam berührt, wird eine Abstimmung mit der RHF. für un

erläßlich gehalten. Dabei wird auch zu erörtern sein, ob eine 

Zusammenlegung von KIIU und RHF - u.U. m.i t Siimmengewichtung 0 , 

nach Maßgabe der Studentenzahlen - angestrebt werden sollte.•

Herr Zingel wird zunächst mit dem Vorsitzenden der RHF sprechen.

Zu § 0 HRG J

Ls wird diskutiert;, durch welche Stelle die Begutachtung der 
Hcforinmodelic (Abs. Z) vorgenommen werden sollte. Konsens,^ ;: 

daß eine Festlegung im Gesetz nicht angebracht v / ä r e s ,,v . .

* -6 T. V i'* ■4■. j j l * .! *

Zu § 10 MRO:

Es ergibt sich Obereinstimmung, daß in bezug auf die •Einführung; 

der Regelstudienzeit der Landesgesetzgeber keinen Spielraum 

hat, Spielraum könnte allenfalls bestehen, wenn in Ausführung ■



des handesgesotzos d ic Regelstudienzeit im einzelnen fest zulegen 

ist.

Zn §§ 11. 16 FRG:

Es besteht Übereinstimmung, daß nicht nur für Prüfungsordnungen 

(§ 16 Abs. 1), sondern auch für 5jtudiUnordnungen (§ 11 Abs. 2) 

die Voraussetzungen für die Versagung der Zustimmung gesetzlicher 

Festlegung bedürfen. Die Referenten sollen Formulierungsvor

schläge für die Regelung der Versagungsgründe erarbeiten. Dabei 

soll überlegt worden, ob die Kriterien für Studien- und für 

Prüfungsordnungen evtl. unterschiedlich sein sollten und ob die 

Beschränkung auf eine staatliche Rechtskontrolle möglich ist, 

da ja Aspekte der Einheitlichkeit - § jS6 Abs. 2* Satz 2 HHG - 

bereits durch die B.indung.an die Empfehlungen der Ptudi onrel'orm- 

koimnissionen gesichert sind.

Mach Auffassung der K1IIJ sollte die Festlegung der Regelstudien

zeiten (§ Tn Abs. 3) auf Empfehlung der .Studienreformkommissionen 

erfolgen. Auf keinen Fall sei es akzeptierbar, daß, solange 

solche Bmpfehl ungen nicht vorliegen, die Mindeststudienzeiten 

der bisherigen Prüfungsordnungen zu Regelstudienzeiten erklärt 

würden. Es liege nahe, sich einstweilen an der Höchstförderungs- 

dauer des Pafüg zu orientieren. Ob dies durch eine Übergangs

bestimmung gesichert werden müsse, hänge von der Cesetzes- 

sytematik ab.- ■ ; ■ ' ■ » A - -c. p - ; .v •••-•

Zn § 1 ä HRG:

Es wird diskutiert, welche Möglichkeiten bestehen, die Hoch

schulen evtl, zur Anerkennung von im Fernstudium erworbenen 

Qualifikationen oder auch zur Einbeziehung von Fernstudien

einheiten in das Präsenz-Studium zu verpflichten; erörtert 

werden insbesondere die Probleme, die sich daraus für die • ... 

experimentellen Fächer ergehen könnten.

{



Zu c 1B HRO: *

Es wird erörtert

n) ob die.Beibehaltung des föagi sters möglich ist und ob

eie angebracht wäre; j'

b) ob eine unterschiedliehe Kcnnzojchnung der von den ver~

schiedenen Hochschul typen verliehenen Diplorngrade wünschens

wert und möglich ist. * ,

Die *WRK soll.' gebeten werden, sich mit diesem Komplex zu be

fassen.

Zu $ 20 PRO:- • ■' * . ' ■
• -~.'w

Die Referenten sollen alternative Vorschläge zur Gestaltung de*- 

förmlichen Verjähren;; vorlegen.

Zu y TM'G; *

Die Stellung der Dritten ttel-Bodienstelen, die nicht im öffent

lichen Dienst stehen \Abs. 2), müßte könkreLiniert werden. ..

Die Referenten worden um Formuliorungsvorsehlago gebeten.'- ';

Ec bestellt Obere i nstj inmung darüber, daß die Wirkungen dpr. 

Habilitation (l-’rivntdozent, venia legendi, Diu habil.) ; .

für alle Hochschulen des Bundesgebiets einheitlich geregelt 

werden müssen. Herr Kolmberg teilt mit, daß die V/RK sich -r\' 

voraussichtlich mit dieser Frage befassen werde. Diese 

Beratungen sollen zunächst abgewartei werden. u'.'

. i ‘ •: -■1 • V * • ' . . - . ' *■; i: 4 - ■ •' >e -, -ii;* ’V'V’* ’ V-*- ’*

Zu § ZO HEG: ■ , * . /: •■—.■I—■ km m *«!■■■■■■ «I» II 1—11 j, . -• *.'■?' V , • ■/ ■ *: . ;

Es besteht Übereinstimmung, daß die Stel lung der vi rsenschaft- 

lichen HJ1fakrafte mit und ohne Abschluß im Gesetz fcctgelegt 

worden sollte. Die Zuordnungsregelungen in den Wahlordnungen



der Universitäten wenhn zwnr für materiell richtig, aber hin

sichtlich der Hechtsgmndlag.e nicht für ausreichend gehalten.

Die Entscheidung der Rcchtsfrano. ob die Ständigen Ausschüsse 

1 und III um wei tere P ’ofessoren-Vertreten vergrößert werden 

müssen, soll dem Geset •.geben überlassen bleiben.

Es wird ferner d.iskull irt,

ob eine stärkere Vertr rtung der wissenschaftlichen Mitarbeiter 

in den Gremien, insbesondere auf Fachbereichsebene, ange- 

strebt werden sollte;

ob eine Verkleinerung der zentralen Gremien angebracht wäre; 

ob nicht nn die Stelle der Stimmrechtsbeachränkungcn des 

§ 9o HUG,der durch (T iÖ Abs. A HRG noch komplizierter werde

und noch größeren Krmessensspi elraum eröffne, besser ein

deutige PurjtäLenregelungdn zu treten hätten 
»• * dab

.jedoch Übereinstimmuri£ »/Gesetzesänderungen in

. Es besteht 

diesen Punkten

über eine Minimalanpassung hinausgehen würden.

Zu 30 »HG:..  '

Der Vorschlag, ein zer trnles Organ für alle Wahlprüfungen 

einzurichten, wird fiii erwägenswert, aber nicht für vor- 

dringlich gehalten. ■

Zn ö AQ HRG: ’ ‘

Es bestellt Einigkeit, daß an dieser Stelle, evtl, auch in

§ 37 Abs. ?. Vorschriften über die Vertrau!iehkeit von ^' • —    --------- — — — —

Sitzungen oder Sitzungsteilen notwendig sind. Der Referent- 

Frankfurt wird einen )‘ormulierungsvorschlag vorlegen.

Zu § A1 HRG;

Verschiedene Möglichkeiten zur rechtlichen Gestaltung der ' 

Sti^fenteiisolurTl werden öiskuti ert. Zunächst wird der Referent



Frankfurt für einen .stärker differenzi orten Katalog der n.öglic) 
iS * r
R ec h t s ö ufr;ich t«maßna hme n (insbesondere auch Fi nnnr.Uontro'i.J ej 

gebeten.

Erörtert wird .ferner, ob über dar; Gebo t: der Gleichzeitigkeit 

der Wahlen zu Studenten- und hochschul sei bstvcrwaltnng (§ 41 

Abs. 3) hinan;; eine Koppelung der Wahlverstünde möglich sei ; 

eine praktikabele. Lösung wird jedoch nicht gefunden.

t

Zu § Aj IlHG:
v.

Es besteht Einigkeit, daß ledig]ich hinsichtlich des in Abs. 5 

geregelten Komp}oxo« eine Anpassung notwendig ist/ Diskutiert 

wird, welches Organ die Ausgestaltung des Dienstverhältnisses 

und die Funk ti onsberohreibung verbindlich festzulegen hat. 

Hierzu werden die Fersonalreferenten um Vorschläge gebeten.

Zu h AG l!l\C;V

Die Pcrsonnlreferenten werden gebeten, ln gelungsvorschläge zu 

entwickeln •

für die Voraussetzungen eines P.eamtenverhal tni sses auf Zeit, 

für die möglichen Voraussetzungen eines Eeamtenverhältnisses 

auf Probe (Erntberufung?),

für die Einführung von Teilzeit-Professuren, ^

für die Voraursotzungen zur Übernahme eines Zeit—Professors 

in eine Lebenszoitposilion.

Zn fr 4? HHG:

Ein etwa t>o‘/*i ger Anteil der Arbeitszeit für eigenbestj inmte 

Forsclmng wird für angemessen gehalten, jedoch wird keine 

unbedingte Notwendigkeit gesehen, entsprechend den Entwürfen 

von Hamburg und breinen den Anteil gesetzlich iestzulegen.

Übereinstimmung besteht auch darin, daß die Assistentenstellen

durch den StA III in der Ar; eines . u ntralen Pools bewirt hafte



' 7 V - 9 -

\.. *

werden, rin den auch jede freiwerdende Assistontonstelle 

zurückfui 1t. ?

/ii.g 97 hp.g :

Ks besteht Ubereinstimmung darüber, daß

der Klarheit halber in Abs. 1 diu -wissenschaftlichen Hilfs

kräfte mit Abschluß ausdrücklich erwähnt werden sollten, 

an* dem Forinuli erungsvorschlag der Personalreferenten vom 

27.1.1976 zu § 99 Abs. 2 Hl IG j'estgehalton wird, 

die Frage, in v-cQchem Umfange und zu welchen Anteilen 

Stellen für Dauerdienstverhültnisse einerseits'und für

befristete Beschäftigung anderereoits f c-s tz ul egen--sind,
*

'nicht durch das Gesetz# sondern im Zusammenhang mit den 

Funktionsplänen zu entscheiden ist.

Die Personalreferenten sollen die Anpassungsnotwendigkeiten 

hinsichtlich .der-in den §§ 93 - 97 erfaßten Kategorien von 

wissenschaftlichen Mi tarbei tern überprüfen. Dabei soll der 

Referent Marburg auch überlegen, ob die Gesetzeslage die 

Einführung eines Wissenschaft!ieben Mitarbeiters, der nicht 

Uochschulassistent ist, im Benmtenverhältnis auf Widerruf 

gestattet und wie eine solche Konstruktion aussehen könnte.

Zn £ 60 HRG: ' -y''

Eine konkrete Erörterung soll nach der im Zusammenhang mit 

§ fo HRG in Aussicht genommenen Vorklärung erfolgen.

Zu § 62 HRG:

Hoch üboreinstimmender Auffassung sc kl im Zusammenhang mit 

der' Anpassung fostgolegt werden, daß der in § 12 Abs.- 1 -

erwähnte 2. Vizepräsident auf Vorschlag des* Präsidenten 

gewählt wird.

- IC



r '

I)j .•■.)>ut.i ert wird ferner,

°b di e bt.sndi gen Ausschüsse durch einen Hauptausschuß zusnmmon- 

gefaß t v/e.rden s o 11teh,

ob nach Hamburger llu? t.or ein a ’l 1 zustand i ger, gruppenpari britisch 

zusammengese tz. 1 <• r "f-nat eingerichtet werden sollte, 

ob die hessische .‘'ege lunp als Mögt j oh’< < i t auch dar. gown h3.be

I ei tunpsprem i um ( Ai 

ob d i a Amtsdau«. r *!.:•

• d ) Uhrrni'liiüon rollt«:-,

' künftig nicht: abv/ähtbaren lV:is.idonfen

vorkürzt worden sollte; 1 ■: s r;
• .

Jedoch ist es einmütige Auffassung, cb. ß derartige Hry/sgum on 

•außerhalb 'ciner^MiniwoJ anpassung liegen. 1 : ‘
■ :vv

Herr Franc k teilt, rn.it, .daß das I-Iini atoriuif. j n "sei nen Apparsungs- 

vorsebl ägen wnb;-sche- j r. I ich keine Al lernstj vtnügl i clfkciten für 

die Gestaltung der. l.oi tungsorgnns eröffnen werde. • r ,̂.'

Zn § (±2 HhG:
J» *

10s bestellt Übcreinr!. i ininunp, daß der- ftA IV als obligatorischer 

Ausschuß aus dem 11UG horausgynomtnon werden sollte, so daß die 

einzelne .Universität nach eigenen: T’rraesser festlegen -kannp^:^ 

ob sie 5 lir» bei behalten oder seine Punktion bei anderen Aus

schüssen ansiadeln wi l l. Oberei ns timmend wird ferner für r ' ; 

notwendig rehe’1 ron, «b-ß in 5 . 10 Abs. A UUG der Universität 

nicht nur die J*ögTjrhh.eit zur Hinrichtung weiterer ständiger 

.Ausschüsse, ron-'orn -«uch die Högl i elf-eit eingeräurpt; , den 

vorhandenen ß l in*' i gen Ausschüssen wc i tcre Sachgebiete zuzu- 

weiren,dj.e einen:» andere n Organ nicht bereits zugewiesen v 

sind. 1-

Hach einmütiger Au« assung sol l te iorner j rn Zusammenhang mit 

der Anpassung • ' s Igel egt werden, daß m  der Art einer kon- _ 

kurricrenden G e s - - .-bub/'. tJj.n m  tj n’J cs Organ zum i'rlaß 

einheitlicher iuvh.unpon llüW* f,'r 0-13e Ebenen der Hochschule ■ 

befugt ist; d.i e• gegenwürt.i ge Ge r.e tzes tage, nach der Jeder

4 *I I



Fachbereich seine eigene Satzung, jede Arbeits- und Betriebs— 

einheit ihre eigene Ordnung und I* mutziingsördnung uiid jedes 

Kollegialorgan seine eigene Geschäftsordnung zu erlassen 

hat, leistet einer sinnlosen Überlastung der Universitäts- 

Selbstverwaltung Vorscliub.

Zu § (Vi Ifflfl:

Es besteht Übereinstimmung,

daß das 1JUC einer Bestimmung bedarf, die das Verfahren bei 

defr Neugründung eines Fachbereichs regelt,

daß die Beschränkung der Kollegialorgnne auf Angelegenheiten 

von grundi lvfcz'l iô oi* Bedeutung (§ 61 Abs. 2) sich auch auf den 

Fachbereich bezieht, so daß insoveit § 2.4 .Abs 1 ergänzt 

werden müßte.Allerdings wird angemerkt, daß der jährlich 

'■wechselnde Dekan i! Herforde rt sein könnte, wenn er alle Ange

legenheiten des Fachbereichs, die nicht von grundsätzlicher • 

Bedeutung sind, selbständig erledigen soll.

Die Erörterung ergibt, daß in bezug auf die Organisations- 

Struktur des Fachbereichs Humanmedizin konkrete Überlegungen 

erst dann angestellt werden können, wenn das vollständige 

Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs zur V/eisungs— 

gebunüenheit der Hochschullehrer in den klinischen Einheiten 

vorliegt, Die Dekane der Fachbereiche Humanmedizin werden, 

sobald es möglich ist, Ahpassungsvorschläge in bezug auf 

die Organisationsstruktur des Fachbereichs und die Stellung 

des Dekans dem Kultusministerium über die K.IIU vorlegen.V

Zu § 73 FUG:

Es wird diskutiert, ob für Hessen, das eine•Überleitung 

bereits gehabt hat, Abs. 3 überhaupt anwendbar ist. Dabei ■ 

wird angemerkt, daß eine überleit so; in Lebenszeit-Dienstver

hältnisse kaum tragbar sein könne, daß aber eine Überleitung



"•n i'i'O l’cs soron sin Zeit'den het ro I Yent .1: lumm nützen v.’ürde.

Die Persona Ire forenl.ot, werden gebeten, d i esen Komplex» auch 

hinsichtlich den Abs, A den näheren zu untersuchen.

Abschließend wird iestgehaitfen:

1. Din P r ä s id e n t e n  werden g eg en w är t ig  ke ine  gemeinsame S t e l l u n g  

nähme zui' 1 IRG-Aii|»assui igcmove 11 l e r u n g  abgeben.

Kino spätere gemei nsame Dtel lunghahmc wird zur Grundlage 

haben den - in diesem Protokoll fest,•;estellten Minimal-Können 

und die Ergeht!) sse der noch zu führenden Beratungen über 

diejonigen • Punkte, hinsieht lieh deren nach diesem Protokoll 

Aufträge an die Referenten erteilt worden sind-.

Die nächst e Bi tzung der KlilJ f indet statt am

Dienstag, den 1.1977 

•" 0,'iü Uhr j n Marburp

*•%'***• «.

(Zingel)
TI* (Gröndabl)\ ;


